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Gesetz zur Änderung des 
Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungs

verbandsgesetzes - AAVG 
und zur Änderung wasserverbandlicher 

Vorschriften 

Vom 21. März 2013 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

74 

Gesetz zur Änderung des 
Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungs-

.. verbandsgesetzes - AAVG 
und zur Anderung wasserverbandlicher Vorschriften 

Artikel 1 
Änderung des Altlastensanierungs- und 

Aufbereitungsverbandsgesetzes 

Das Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungs
verbandsgesetz vom 26. November 2002 (Gv. NRW 
S. 571), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. Mai 2008 (Gv. NRW S. 460), wird wie folgt geän
dert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter "Verband zur Sa
nierung und Aufbereitung von Altlasten Nord
rhein-Westfalen (Altlastensanierungs- und Alt
lastenaufbereitungsverband - AAV)" durch die 
Wörter "AAV - Verband für Flächenrecycling und 
Altlastensanierung" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,, (2) Der Verband erhält zur Erfüllung seiner Auf
gaben im Sinne von § 2 Beiträge und zweckge
bundene Mittel seiner Mitglieder." 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Aufgaben des Verbandes sind - unbeschadet 
der Verantwortlichkeit nach § 4 Bundes-Boden
schutz gesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 
(BGBL I S. 502) in der jeweils geltenden Fassung 
- und der bodenschutzrechtlichen Befugnisse der 
zuständigen Behörden: 

1. Sanierungsuntersuchung, -planung und Sanie
rung von Altlasten oder schädlichen Bodenver
änderungen nach den Vorschriften des BBod
SchG einschließlich der im Zusammenhang 
damit auszuführenden Maßnahmen; 

2. Flächenrecycling, um Brachflächen und Altlas
tengrundstücke für eine neue Nutzung zu re
aktivieren und damit den Flächenverbrauch 
naturnaher und landwirtschaftlich genutzter 
Flächen zu reduzieren; 

3. Entwicklung und Erprobung neuer Technolo
gien und innovativer Verfahren zur Sanierung 
von Altlasten und schädlichen Bodenverände
rungen, zur Förderung des Flächenrecyclings 
sowie des Gewässerschutzes." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

,,2. über deren Durchführung mit dem Sanie
rungspflichtigen ein öffentlich-rechtlicher 
Vertrag geschlossen ist, der den Anforderun
gen des § 55 Verwaltungsverfahrensgesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. No
vember 1999 (Gv. NRW S. 602) in der jeweils 
geltenden Fassung entspricht und wirtschaft
lich ist, oder". 

bb) In Nummer 3 wird das Wort "Pflichtigen" 
durch das Wort "Sanierungspflichtigen" er
setzt. 

ce) In Nummer 4 wird das Wort "Pflichtiger" 
durch das Wort "Sanierungspflichtiger" er
setzt. 

dd) In Nummer 5 Satz 1 und Satz 2 wird jeweils 
das Wort "Ordnungspflicht" durch das Wort 
"Sanierungspflicht" ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,, (3) Bei Maßnahmen des Flächenrecyclings nach 
Absatz 1 Nummer 2 soll der AAV mit den Betei
ligten einen öffentlich-rechtlichen Vertrag schlie
ßen, der insbesondere Regelungen im Sinne des 
§ 3 Absatz 3 Satz 5 enthält." 

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

,, (4) Der Verband kann als integriertes Bera
tungs- und Kompetenzzentrum mit Schwerpunk
ten in den Bereichen Bodenschutz, Flächenrecyc
ling sowie damit in Verbindung stehender Fragen 
der Wasser- und Entsorgungswirtschaft folgende 
zusätzliche Aufgaben wahrnehmen: 

1. Beratung und fachliche Unterstützung seiner 
Mitglieder 

a) bei der Feststellung des Ausgangszustandes 
hinsichtlich Boden- und Grundwasserbelas
tungen im Zusammenhang mit der Umset
zung der Richtlinie 2010/75/EU des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 24. 
November 2010 über Industrieemissionen 
(integrierte Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung) (ABI. L. 334 
vom 17. 12.2010. S. 17) (IED) sowie der 
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens 
für Maßnahmen der Gemeinschaft im Be
reich der Wasserpolitik (ABI. L 327 vom 
22.12.2000, S. 1); 

b) bei der Einführung und Anwendung neuer 
Techniken zur Sanierung von Altlasten und 
schädlichen Bodenveränderungen, zur För
derung des Flächenrecyclings sowie des Ge
wässerschutzes; 

c) im Hinblick auf die Erbringung von Sicher
heitsleistungen für Abfallentsorgungsanla
gen im Rahmen einer Solidargemeinschaft; 

d) durch Moderation und Mediation bei Alt
lasten und schädlichen Bodenveränderun
gen, die besondere fachliche oder rechtliche 
Schwierigkeiten aufweisen; 

e) in Fragen der Sanierung von Altlasten und 
schädlichen Bodenveränderungen sowie des 
Flächenrecyclings ; 

2. Unterstützung der Tätigkeit der im Rahmen 
des "Dialogs Wirtschaft und Umwelt Nord
rhein -Westfalen" eingerichteten Clearingstelle 
mit sachlichen und personellen Mitteln. Er 
trägt die Kosten der Clearingstelle mit Aus
nahme der Kosten für Fremdleistungen; 

3. Unterstützung der "Allianz für die Fläche 
NRW" in allen Fragen der Flächenaufberei
tung und Wiedernutzbarmachung ehemals ge
nutzter Flächen." 

e) Absatz 5 wird aufgehoben. 

3. Es wird folgender § 2a eingefügt: 

,,§ 2a 
Risikoabsicherung durch den Verband 

(1)  Um die Vermarktung sanierter Flächen zu unter
stützen, kann der Verband geeignete Maßnahmen er
greifen, insbesondere Bürgschaften oder Garantien 
übernehmen oder Zuschüsse zu sonstigen geeigneten 
Maßnahmen gewähren, soweit er dafür zweckgebun
dene Rücklagen gebildet hat (Altlastenrisikofonds). 
Diese Maßnahmen sind zweckgebunden einzusetzen 
zur Risikoabsicherung bei zur Wiedernutzung vor
gesehenen Altstandorten (§ 2 Absatz 5 Nummer 2 
BBodSchG), um das von einem Investor zu tragende 
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Risiko zu begrenzen, nach erfolgreich durchgeführter 
Sanierung durch die zuständige Behörde nach den 
Vorschriften des BBodSchG in der jeweils geltenden 
Fassung in Anspruch genommen zu werden. Maßnah
men nach Satz 1 kommen nicht in Betracht bei be
stehenden oder vermuteten Baugrundrisiken (Trag
fähigkeit von Gebäuden), bei bestehenden oder 
vermuteten Risiken auf Grund von Kampfmitteln 
und bezüglich Risiken, die aus einer künftigen über 
die aktuellen Sanierungsziele hinausgehenden Nut
zungsänderung oder neuen Boden- und Gewässer
verunreinigungen resultieren. 

(2) Voraussetzung für Maßnahmen nach Absatz 1 ist, 
dass die Sanierung vom Verband selbst, von NRW. 
URBAN oder der Bahnfiächenentwicklungsgesell
schaft durchgeführt oder von diesen qualitätssi
chernd begleitet wurde oder wird. Die Maßnahmen 
dürfen eine Dauer von zehn Jahren nicht überschrei
ten. 

(3) Die Maßnahmen werden auf Antrag nach Bewer
tung durch eine Fachkommission vom Verband be
willigt. Ein Rechtsanspruch auf Bewilligung besteht 
nicht. Der Antragsteller hat einen Eigenanteil zu 
leisten. Der Verband kann zur Abgeltung des Bear
beitungsaufwandes ein Entgelt nach Maßgabe seiner 
Satzung erheben. 

(4) Das für Umwelt zuständige Ministerium wird er
mächtigt, im Benehmen mit dem für Finanzen und 
dem für Stadtentwicklung zuständigen Ministerium 
durch Rechtsverordnung festzulegen, soweit nicht ei
ne Regelung durch Satzung erfolgen kann: 

1. Einzelheiten zu den Bürgschaften und Garantien 
nach Absatz 1, 

2. Zu welchen sonstigen geeigneten Maßnahmen 
nach Absatz 1 Zuschüsse gewährt werden, 

3. Voraussetzungen für die Bewilligung von Maß
nahmen im Ausnahmefall, wenn die Vorausset
zungen des Absatzes 2 nicht erfüllt sind, 

4. Das Antragsverfahren, Einzelheiten und Kriterien 
zur Antragsprüfung sowie die Einrichtung und 
Zusammensetzung der Fachkommission nach Ab
satz 3, 

5. Die Pflicht zur Erteilung von Auskünften und zur 
Vorlage von Unterlagen im Zusammenhang mit 
der Antragstellung und Antragsprüfung nach Ab
satz 3 und 

6. Die Bestimmung des vom Antragsteller zu über
nehmenden Eigenanteils nach Absatz 3." 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 wird das Wort "Ordnungspflicht" 
durch das Wort "Sanierungspflicht" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden nach der Angabe ,, § 25 
BBodSchG" die Wörter "oder erzielten An
teilen am Veräußerungserlös" eingefügt. 

cc) In Satz 4 wird das Wort "Pflichtigen" durch 
das Wort "Sanierungspflichtigen" ersetzt. 

dd) Folgender Satz 5 wird angefügt: 

"Für den Fall der Veräußerung eines nach § 2 
Absatz 1 Nummer 2 aufbereiteten Grundstü
ckes soll der Verband an dem erzielten Veräu
ßerungserlös angemessen beteiligt werden. In 
diesem Fall erübrigt sich die Festsetzung ei
nes Wertausgleiches nach § 25 BBodSchG." 

b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe ",Satz 4" ge
strichen. 

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aal Nach dem Wort "Behörden" werden die Wör
ter "und Gerichte" eingefügt. 

bb) Die Wörter "und die unteren Bodenschutzbe
hörden" werden gestrichen. 

cc) Die Angabe ,, § 2" wird durch die Wörter 
,, §§ 2, 2 a  und § 3 Absatz 7" ersetzt. 

d) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

,,(7) Soweit die Altlasten bergbaubedingt sind 
und noch unter Bergaufsicht stehen, jedoch kein 
leistungsfähiger Pflichtiger vorhanden ist, kann 
der AAV nur tätig werden, soweit die Finanzie
rung auf Grund gesondert zugewiesener Mittel 
erfolgt und die fachliche Zustimmung des für 
Bergbau zuständigen Ministeriums und der obe
ren Bergbehörde vorliegt." 

5. In § 5 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort " trägt " 
die Wörter "die Auftraggeberin oder" eingefügt. 

6. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Mitglieder des Verbandes sind 

1. die Kreise und die kreisfreien Städte und 

2. das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten 
durch das für Umwelt, das für Bergbau und 
das für Städtebau zuständige Ministerium." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,, (2) Freiwillige Mitglieder des Verbandes sind al
le natürlichen und juristischen Personen des Pri
vatrechts und des öffentlichen Rechts sowie deren 
Zusammenschlüsse, die sich zu freiwilligen Bei
trägen gegenüber dem Verband schriftlich ver
pflichtet haben. Näheres regelt die Satzung." 

c) Absatz 3 wird aufgehoben. 

7. § 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Verbands organe sind die Delegiertenversamm
lung, der Vorstand und die Geschäftsführerin oder 
der Geschäftsführer." 

8. § 8 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird die Angabe ,, (§ 16  Abs. 4)" 
durch die Wörter ,, (§ 16 Absatz 2 und 3)" ersetzt. 

b) In Nummer 3 werden nach dem Wort "gegenüber" 
die Wörter "der Geschäftsführerin oder" einge
fügt. 

c) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 einge
fügt: 

,,5. das Nähere über die Bildung von Stimmgrup
pen (§ 9 Absatz 6),': 

d) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6. 

e) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 7 und wie 
folgt gefasst: 

,,7. die Einzelheiten zur Aufnahme freiwilliger 
Mitglieder nach § 6 Absatz 2, die Inhalte der not
wendigen Verpflichtungen dieser Mitglieder sowie 
die Höhe des Beitrages,'.' 

f) Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 8. 

9. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter "des in der 
Kooperationsvereinbarung garantierten und fest
gelegten" durch die Angabe " (Beitrags einheit) 
des" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe ,, § 6 Abs. 2" 
durch die Angabe ,, § 6 Absatz 1" ersetzt. 

c) In Absatz 4 wird die Angabe ,, § 6 Abs. 1" durch 
die Angabe ,, § 6 Absatz 2" ersetzt. 

d) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt: 

,, (6) Mit Jahresbeiträgen, die eine volle Beitrags
einheit nicht erreichen oder darüber hinaus gehen 
(Beitragsteileinheiten), können sich die Mitglieder 
zu Stimmgruppen zusammenschließen. Jede 
Stimmgruppe hat so viele Delegierte mit je einer 
Stimme, wie sie mit den zusammengelegten Bei
trägen oder Beitragsteilen volle Beitragseinheiten 
auf sich vereinigt. Jedes Mitglied kann sich nur 
an einer Stimmgruppe beteiligen. Jede Stimm
gruppe wählt ihre Delegierten und entsendet sie 
in die Delegiertenversammlung. Das Nähere über 
die Bildung von Stimmgruppen und die Entsen
dung ihrer Delegierten regelt die Satzung." 
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e) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und wie 
folgt gefasst: 

,, (7) Das für Umwelt zuständige Ministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen bestimmt jeweils im 
Benehmen mit dem für Bergbau und dem für 
Städtebau zuständigen Ministerium die Delegier
ten und Ersatzdelegierten des Landes." 

f) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8 und wie 
folgt geändert: 

aal Die Angabe "und 6" wird durch die Angabe 
,, ,6 und 7" ersetzt. 

bb) Vor den Wörtern "dem Verbandsvorsitzen
den" werden die Wörter "der Verbandsvorsit
zenden oder" eingefügt. 

10. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort "drei" durch das 
Wort "fünf" ersetzt. 

b) Absatz 2 Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

,,4. wenn das entsendende Mitglied seinen Beitrag 
entsprechend seiner Verpflichtungen trotz Mah
nung nicht zahlt." 

11. § 11 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter "die NRW-Landesvertretung im Bun
desverband der Deutschen Industrie" werden 
durch die Wörter "die Landesvereinigung der Un
ternehmensverbände Nordrhein-Westfalen e. V. 
(unternehmer nrw)" ersetzt. 

b) Nach den Wörtern "Industrie- und Handelskam
mern des Landes Nordrhein-Westfalen" wird das 
Wort "und" durch ein Komma ersetzt und nach 
dem Wort "Handwerkskammertag" werden die 
Wörter "und die nach § 12 Landschaftsgesetz an
erkannten Naturschutzvereinigungen in Nord
rhein-Westfalen" eingefügt. 

12. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Nummer 6 wird nach dem Wort "Vor
standes" das Komma durch die Wörter "und der 
Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers," er
setzt. 

b) Die Nummer 7 wird aufgehoben. 

c) Die bisherige Nummer 8 wird Nummer 7. 

13. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort "zehn" durch das Wort 
" zwölf " ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aal In Nummer 1 wird die Angabe , ,§  6 Abs. 2 
Nr. 1" durch die Angabe ,, § 6 Absatz 1 Num
mer 1" und das Wort "zwei" durch das Wort 
"drei" ersetzt. 

bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

,, 2 .  die Mitglieder gemäß § 6 Absatz 1 Num
mer 2 fünf Vorstandsmitglieder, davon drei 
auf das für Umwelt, eins auf das für Bergbau 
und eins auf das für Städtebau zuständige 
Ministerium," . 

ce) In Nummer 3 wird die Angabe ,, § 6 Abs. 1" 
durch die Angabe ,, § 6 Absatz 2" und das 
Wort "fünf" durch das Wort "drei" ersetzt. 

dd) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

"Abweichend von Absatz 2 Nummer 3 ent
fallen auf die Mitglieder nach § 6 Absatz 2 
vier Vorstandsmitglieder, soweit und solange 
der Stimmenanteil dieser Mitgliedergruppe 
in der Delegiertenversammlung mindestens 
20 Prozent beträgt." 

c) In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort "Mitgliedsgrup
pe" durch das Wort "Mitgliedergruppe" ersetzt. 

d) In Absatz 4 wird das Wort "Vertreterin" durch das 
Wort "Arbeitnehmervertreterin" und das Wort 
"Vertreter" durch das Wort "Arbeitnehmervertre
ter" ersetzt. 

e) In Absatz 5 Satz 3 wird das Wort "drei" durch das 
Wort "fünf" ersetzt. 

f) In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter "die Koope
rationsvereinbarung endet oder" und die Wörter 
"aus der Kooperationsvereinbarung" gestrichen. 

14. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird in Nummer 4 das Komma durch 
einen Punkt ersetzt und die Nummern 5 bis 11 
aufgehoben. 

b) Folgender Absatz 3 wird eingefügt: 

,, (3) Der Zustimmung des Vorstandes bedarf die 
Geschäftsführerin I der Geschäftsführer in folgen
den Angelegenheiten: 

1. Einlegung von Rechtsmitteln gegen Verfügun
gen und Anordnungen der Aufsichtsbehörde, 

2. Entwurf des Wirtschaftsplanes und seiner Än
derungen sowie den Entwurf der Finanzpla
nung, 

3. Geschäfte und sonstige Angelegenheiten von 
herausragender Bedeutung, deren Wert die in 
der Satzung festzusetzenden Beträge erreicht 
oder überschreitet, 

4. Entwurf des Jahresabschlusses, 

5. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 
und grundstücksgleichen Rechten, 

6. Übernahme einer fremden Verbindlichkeit, ins
besondere über die Eingehung von Bürgschaf
ten und über Gewährverträge ohne Rücksicht 
auf die Höhe der Verpflichtung und 

7. Gewährung von Darlehen an Dritte, die im un
mittelbaren Zusammenhang mit der Erfüllung 
von Verbandsaufgaben stehen und einen Be
trag von 10 000 Euro überschreiten." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

15. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aal Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme." 

bb) In Satz 5 wird das Wort "Stimmanteilen" 
durch das Wort "Stimmen" ersetzt. 

b) In Absatz 4 wird das Wort "Stimmanteile" durch 
die Wörter "abgegebenen, gültigen Stimmen" er
setzt. 

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aal Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn min
destens drei Mitglieder anwesend sind und 
wenn alle Mitglieder rechtzeitig geladen 
sind." 

bb) Folgender Satz 3 wird angefügt: 

"Bei Beschlussunfähigkeit kann die oder der 
Vorsitzende des Vorstands eine neue Sitzung 
anberaumen, in der der Vorstand bei gleicher 
Tagesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Anwesenden beschlussfähig ist. Hierauf 
muss in der Ladung aufmerksam gemacht 
werden." 

16. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Die Amtszeit endet spätestens mit Ablauf des 
Monats, in dem die Geschäftsführerin oder der 
Geschäftsführer das 67. Lebensjahr vollendet." 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Sie oder er ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvor
gesetzter der Beschäftigten des Verbandes." 

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

, , (4) Die Geschäftsführerin oder der Geschäfts
führer trifft mit Zustimmung des Vorstandes Re-
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gelungen über die ständige Vertretung der Ge
schäftsführerin oder des Geschäftsführers." 

17. In § 17 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter "der Vor
stand" durch die Wörter "die Geschäftsführerin oder 
der Geschäftsführer mit Zustimmung des Vorstands" 
ersetzt. 

18. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,, (EigVO)" 
durch die Wörter "für das Land Nordrhein-West
falen vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644, 
ber. 2005 S. 15) in der jeweils geltenden Fassung" 
ersetzt. 

b) In Absatz 4 Nummer 5 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende Wörter angefügt: 

"es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende 
Einstellung von Aushilfskräften handelt." 

19. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Die Beitragspflichten der Mitglieder nach § 6 
Absatz 1 sind öffentliche Lasten (Abgaben). Sie 
betragen für das Mitglied nach § 6 Absatz 1 
Nummer 1 pro Einwohner des Mitglieds 0,03 Eu
ro für das Jahr 2012 und ab dem 01.01.2013 pro 
Einwohner des Mitgliedes 0,06 Euro und für das 
Mitglied nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 7 Mio. Eu
ro, die gemäß § 9 Absatz 3 Wasserentnahmeent
geltgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
27. Januar 2004 (GV. NRW S. 30), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25. Juli 2011 (GV NRW S. 390), 
aus Mitteln des Wasserentnahmeentgeltaufkom
mens zur Verfügung gestellt werden. Diese Beiträ
ge sind bis zum 1. August eines jeden Wirtschafts
jahres zu zahlen." 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,, (3) Die Beiträge der Mitglieder nach § 6 Ab
satz 2 sind freiwillig. Näheres regelt die Satzung." 

20. In § 22 Absatz 1 werden die Wörter "Ministerium für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver
braucherschutz" durch die Wörter "für Umwelt zu
ständige Ministerium des Landes Nordrhein-Westfa
len" ersetzt. 

21. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

"Beauftragte oder Beauftragter der Aufsichtsbe
hörde'.' 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Wenn die Befugnisse der Aufsichtsbehörde 
nach § 24 nicht ausreichen, um eine ordnungsge
mäße Führung der Geschäfte des Verbandes zu si
chern, kann die Aufsichtsbehörde eine oder einen 
Beauftragten bestellen, die oder der alle oder ein
zelne Geschäftes des Verbandes auf dessen Kosten 
führt." 

c) In Absatz 2 werden nach dem Wort "Verband" die 
Wörter "der oder" eingefügt. 

22. § 27 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,, (3) Abweichend von § 20 Absatz 2 Satz 3 sind die 
Beiträge der Mitglieder nach § 6 Absatz 1 für das 
Jahr 2012 mit Inkrafttreten des Gesetzes zu zahlen." 

23. § 28 wird wie folgt geändert: 
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a) In der Überschrift wird das Wort '" Berichts
pflicht" gestrichen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

Artikel 2 

Änderung des Aggerverbandsgesetzes 

§ 19 Absatz 2 des Aggerverbandsgesetzes vom 15. De
zember 1992 (GV NRW 1993 S. 20), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 
(GV NRW S. 716), wird wie folgt geändert: 

1. Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

"Die Amtszeit endet spätestens mit Ablauf des 
Monats, in dem der Vorstand das 67. Lebensjahr voll
endet." 

2. Folgender Satz 6 wird angefügt: 
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"Für Vorstände, die am 1. Januar 2013 im Amt sind 
und deren Amtszeit bis längstens 2017 läuft, findet die 
Altersgrenze nach Satz 5 nur mit deren Zustimmung 
Anwendung." 

Artikel 3 
Änderung des Eifel-Rur-Verbandsgesetzes 

§ 19 Absatz 2 des Eifel-Rur-Verbandsgesetzes vom 7. 
Februar 1990 (GV. NRW S. 106), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GV NRW 
716), wird wie folgt geändert: 

1. Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

"Die Amtszeit endet spätestens mit Ablauf des 
Monats, in dem der Vorstand das 67. Lebensjahr voll
endet." 

2. Folgender Satz 6 wird angefügt: 
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"Für Vorstände, die am 1. Januar 2013 im Amt sind 
und deren Amtszeit bis längstens 2017 läuft, findet die 
Altersgrenze nach Satz 5 nur mit deren Zustimmung 
Anwendung." 

Artikel 4 
Änderung des Emschergenossenschaftsgesetzes 

§ 18 Absatz 2 des Emschergenossenschaftsgesetzes vom 
7. Februar 1990 (GV NRW S. 144), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GV NRW 
S. 716), wird wie folgt geändert: 

1. Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

"Die Amtszeit endet spätestens mit Ablauf des 
Monats, in dem der Vorstand das 67. Lebensjahr voll
endet." 

2. Folgender Satz 6 wird angefügt: 
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"Für Vorstände, die am 1. Januar 2013 im Amt sind 
und deren Amtszeit bis längstens 2017 läuft, findet die 
Altersgrenze nach Satz 5 nur mit deren Zustimmung 
Anwendung." 

Artikel 5 
Änderung des Gesetzes über den Erftverband 

§ 27 Absatz 2 des Gesetzes über den Erftverband vom 
3. Januar 1986 (GV NRW S. 54), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GV NRW 
S. 716), wird wie folgt geändert: 

1. Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

"Die Amtszeit endet spätestens mit Ablauf des 
Monats, in dem der Vorstand das 67. Lebensjahr voll
endet." 

2. Folgender Satz 6 wird angefügt: 
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"Für Vorstände, die am 1. Januar 2013 im Amt sind 
und deren Amtszeit bis längstens 2017 läuft, findet die 
Altersgrenze nach Satz 5 nur mit deren Zustimmung 
Anwendung." 

Artikel 6 
Änderung des Linksniederrheinischen Entwässerungs-

Genossenschafts-Gesetzes 

§ 19 Absatz 2 des Linksniederrheinischen Entwässe
rungs-Genossenschafts-Gesetzes vom 7. Februar 1990 
(GV. NRW S. 210), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GV NRW S. 716), wird 
wie folgt geändert: 
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1. Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

"Die Amtszeit endet spätestens mit Ablauf des 
Monats, in dem der Vorstand das 67. Lebensjahr voll
endet." 

2. Folgender Satz 6 wird angefügt: 
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"Für Vorstände, die am 1. Januar 2013 im Amt sind 
und deren Amtszeit bis längstens 2017 läuft, findet die 
Altersgrenze nach Satz 5 nur mit deren Zustimmung 
Anwendung." 

Artikel 7 

Änderung des Lippeverbandsgesetzes 

§ 19 Absatz 2 des Lippeverbandsgesetzes vom 7. Februar 
1990 (Gy. NRW. S. 162), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (Gy. NRW. S. 716), 
wird wie folgt geändert: 

1. Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

"Die Amtszeit endet spätestens mit Ablauf des 
Monats, in dem der Vorstand das 67. Lebensjahr voll
endet." 

2. Folgender Satz 6 wird angefügt: 
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"Für Vorstände, die am 1. Januar 2013 im Amt sind 
und deren Amtszeit bis längstens 2017 läuft, findet die 
Altersgrenze nach Satz 5 nur mit deren Zustimmung 
Anwendung." 

Artikel 8 

Änderung des Niersverbandsgesetzes 

§ 19 Absatz 2 des Niersverbandsgesetzes vom 15. Dezem
ber 1992 (Gy. NRW. 1993 S. 8), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (Gy. NRW. 
S. 716), wird wie folgt geändert: 

1. Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

"Die Amtszeit endet spätestens mit Ablauf des Monats, 
in dem der Vorstand das 67. Lebensjahr vollendet." 

2. Folgender Satz 6 wird angefügt: 

" Für Vorstände, die am 1. Januar 2013 im Amt sind und 
deren Amtszeit bis längstens 2017 läuft, findet die 
Altersgrenze nach Satz 5 nur mit deren Zustimmung 
Anwendung." 
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Artikel 9 

Änderung des Ruhrverbandsgesetzes 

§ 19 Absatz 2 des Ruhrverbandsgesetzes vom 7. Februar 
1990 (Gy. NRW. S. 178), zuletzt geändert durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (Gy. NRW. S. 716), 
wird wie folgt geändert: 

1. Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

"Die Amtszeit endet spätestens mit Ablauf des 
Monats, in dem der Vorstand das 67. Lebensjahr voll
endet." 

2. Folgender Satz 6 wird angefügt: 
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"Für Vorstände, die am 1. Januar 2013 im Amt sind 
und deren Amtszeit bis längstens 2017 läuft, findet die 
Altersgrenze nach Satz 5 nur mit deren Zustimmung 
Anwendung." 

Artikel 10 

Änderung des Wupperverbandsgesetzes 

§ 19 Absatz 2 des Wupperverbandsgesetzes vom 15. 
Dezember 1992 (Gy. NRW. 1993 S. 40), zuletzt geändert 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 
(Gy. NRW. S. 716), wird wie folgt geändert: 

1. Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

"Die Amtszeit endet spätestens mit Ablauf des 
Monats, in dem der Vorstand das 67. Lebensjahr voll
endet." 

2. Folgender Satz 6 wird angefügt: 
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"Für Vorstände, die am 1. Januar 2013 im Amt sind 
und deren Amtszeit bis längstens 2017 läuft, findet die 
Altersgrenze nach Satz 5 nur mit deren Zustimmung 
Anwendung." 

Artikelll 
Änderung des Landesabfallgesetzes 

Das Landesabfallgesetz vom 21. Juni 1988 (Gy. NRW. 
S. 250), zuletzt geändert durch Artikel 6 des DL-RL
Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (Gy. NRW. S. 863, ber. 
S. 975), wird wie folgt geändert: 

1. In § 4 Absatz 6 Satz 1 wird die Bezeichnung "Altlas
tensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband 
Nordrhein-Westfalen" durch die Bezeichnung "AAV
Verband für Flächenrecycling und Altlastensanie
rung" ersetzt. 

2. In § 9 Absatz 2 Satz 2 wird die Bezeichnung "Altlas
tensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband" 
durch die Bezeichnung "AAV - Verband für Flächen
recycling und Altlastensanierung" ersetzt. 

3. In § 39 Absatz 3 Satz 2 wird die Bezeichnung "Altlas
tensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband 
Nordrhein-Westfalen" durch die Bezeichnung "AAV -
Verband für Flächenrecycling und Altlastensanie
rung" ersetzt. 
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Artikel 12 

Änderung des Landesbodenschutzgesetzes 

Das Landesbodenschutzgesetz vom 9. Mai 2000 (GV. 
NRW. S. 439), zuletzt geändert durch Artikel 5 des DL
RL-Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 863, 
ber. S. 975), wird wie folgt geändert: 

In § 4 Absatz 1 Satz 1, § 10 Absatz 2 Nummer 5 wird 
jeweils die Bezeichnung "Altlastensanierungs- und Alt
lastenaufbereitungsverband" durch die Bezeichnung 
"AAV - Verband für Flächenrecycling und Altlastensani
erung" ersetzt. 

Artikel 13 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 2012 in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 21. März 2013 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Für die 
Ministerpräsidentin 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

(L. S.) Sylvia L ö h r m a n n  

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 

Garrelt D u  i n 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

zugleich für den Justizminister 
und den Minister 

für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

Ralf J ä g e r  
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Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

N atur- und Verbraucherschutz 

Johannes R e m  m e I 

- Gv. NRW 2013 S. 148 

Gesetz 
zur Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes 

des Landes N ordrhein-Westfalen 

Vom 21. März 2013 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Artikel 1 

Das Wasserentnahmeentgeltgesetz des Landes Nord
rhein-Westfalen vom 27. Januar 2004 (Gv. NRW S. 30), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juli 2011 (Gv. 
NRW S. 390), wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,,4,5 cent/m3" 
durch die Angabe ,,5 cent/m3" ersetzt. 

2. In § 6 Absatz 3 wird Satz 2 wie folgt gefasst: 

"Die Vorauszahlung bemisst sich nach der für das Vor
jahr gemäß § 3 Absatz 2 erklärten Wassermenge und dem 
Entgeltsatz, der in dem Jahr der Vorauszahlung maßgeb
lich ist." 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 21. März 2013 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Für die 
Ministerpräsidentin 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L ö h r  m a n  n 

Der Finanzminister 

Dr. Norbert W a l t e r - B o r  j a  n s 

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 

Garrelt D u i n 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä g e r  

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 

Johannes R e m  m e I 

- Gv. NRW 2013 S. 153 

14. Änderung des Regionalplans 
für den Regierungsbezirk Köln 
(Teilabschnitt Region Aachen) 

im Gebiet der Stadt Eschweiler 

Vom 21. März 2013 

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Kö�n hat in sei
ner Sitzung am 14. Dezember 2012 die 14. Anderung des 
Regionalplans für den Regierungsbezirk Köln, Teilab
schnitt Region Aachen, im Gebiet der Stadt Eschweiler 
beschlossen (Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich 
mit Zweckbindung (GIB-Z), Deponie Warden). 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Köln am 8. Januar 2013 - Aktenzeichen: Az.: 32/61.6.2-
2.12-14 - gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungsgeset
zes NRW vom 3. Mai 2005 (Gv. NRW S. 430), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. März 2010 
(Gv. NRW S. 212), angezeigt. 

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach § 14 
Satz 1 Landesplanungsgesetz NRW. 

Gemäß § 14 Satz 3 Landesplanungsgesetz NRW wird die 
Änderung des Regionalplans bei der Staatskanzlei des 
Landes N ordr hein-Westfalen (Landesplan ungs behörde), 
der Bezirksregierung Köln (Regionalplanungsbehörde) 
sowie dem Kreis Städteregion Aachen und der Stadt 
Eschweiler zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Die Änderung des Regionalplans wird mit der Bekannt
machung wirksam. Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 
5 Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBL I 
S. 2986), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
31. Juli 2009 (BGBL I S. 2585) geändert worden ist, zu 
beachten. 

Ich weise darauf hin, dass die in § 12 Absatz 5 Raumord
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der j\bwägung bei 
der Erarbeitung und Aufstellung der Anderung des 
Regionalplanes unbeachtlich werden, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Regio
nalplans gegenüber der Bezirksregierung Köln (Regio
nalplanungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist. 

Düsseldorf, den 21. März 2013 

Die Ministerpräsidentin 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Dr. Christoph E p P i n g 

- Gv. NRW 2013 S. 153 

8. Änderung des Regionalplans 
für den Regierungsbezirk Köln 

(Teilabschnitt Region Köln) 
im Gebiet der Stadt Brühl 

Vom 22. März 2013 

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln hat in sei
ner Sitzung am 14. Dezember 2012 die 8. Anderung des 
Regionalplans für den Regierungsbezirk Köln, Teilab
schnitt Region Köln, im Gebiet der Stadt Brühl beschlos
sen (Erweiterung des Allgemeinen Siedlungsbereiches 
(ASB) für zweckgebundene Nutzungen (Phantasialand)). 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Köln am 19. Dezember 2012 - Aktenzeichen: 32/61.6.2-
2.11-8 - gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungsgeset
zes NRW vom 3. Mai 2005 (Gv. NRW S. 430), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. März 2010 
(Gv. NRW S. 212), angezeigt. 

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungs blatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach § 14 
Satz 1 Landesplanungsgesetz NRW 
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